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1
Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Die Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 176 - Wetterau I -

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen

Der Bundespräsident hat auf Ersuchen des Bundeskanz-
lers den 20. Deutschen Bundestag am 27. Dezember 2024 
aufgelöst und den Wahltag auf den 23. Februar 2025 be-
stimmt.
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat ist gem. 
§ 52 Absatz 3 des Bundeswahlgeset-zes, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 7. März 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 91), ermächtigt, im Falle einer Auflösung 
des Deutschen Bundestages die in dem Bundeswahlge-
setz und in der Bundeswahlordnung bestimmten Fristen und 
Termine durch Rechtsverordnung oh-ne Zustimmung des 
Bundesrates abzukürzen. Die Verordnung über die Abkür-
zung von Fristen im Bundeswahlgesetz für die Wahl zum 21. 
Deutschen Bundestag tritt am 28. Dezember 2024 in Kraft 
(BGBl. 2024 I Nr. 436 vom 27.12.2024). Sämtliche abgekürzte 
Fristen stehen im Zusammenhang mit der Aufstellung, Ein-
reichung und Zulassung von Wahlvorschlägen; sie betreffen 
die §§ 18, 19, 26 und 28 BWG. 
Es wird dringend empfohlen, sich mit den abgekürzten Fri-
sten vertraut zu machen. In der nachfolgenden Aufforde-
rung zu Einreichung von Kreiswahlvorschlägen sind sie be-
rücksichtigt.

1. Gemäß § 32 der Bundeswahlordnung – BWO – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 
1376), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Sep-
tember 2024 (BGBl. I Nr. 283), fordere ich hiermit zur mög-
lichst frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge 
für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Febru-
ar 2025 auf. Zum Wahlkreis 176 – Wetterau I – gehören 
Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Echzell, Florstadt, 
Friedberg (Hessen), Karben, Münzenberg, Nidda, Nidda-
tal, Ober-Mörlen, Ran-stadt, Reichelsheim (Wetterau), Ro-
ckenberg, Rosbach v. d. Höhe, Wölfersheim, Wöllstadt.

2. Die Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18 Abs. 1 Bun-
deswahlgesetz - BWG – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 91), von Parteien und von Wahlberech-
tigten nach Maßgabe des § 20 BWG eingereicht werden.

 Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 
Landtag seit deren letzten Wahl nicht aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen 

Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens 
am 07. Januar 2025 (47. Tag vor der Wahl), 18:00 Uhr, der 
Bundeswahlleiterin, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 
Wiesbaden, ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich an-
gezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Par-
teieigenschaft festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 Satz 1 BWG). 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich 
die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss 
von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstan-des 
der Partei, darunter der oder dem Vorsitzenden oder der 
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen 
Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten 
Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. 
Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm 
der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizu-fügen. 
Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigenschaft 
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. 
I S. 149), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Februar 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 70), beigefügt werden (§ 18 Abs. 2 
Satz 2 bis 6 BWG).

3. Wählbar zum Deutschen Bundestag ist, wer am 23. Febru-
ar 2025 Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist und das achtzehnte Lebensjahr vollen-
det hat. Nicht wählbar ist, wer nach § 13 BWG vom Wahl-
recht ausgeschlossen ist oder wer infolge Richterspruchs 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzt (vgl. § 15 BWG). Wer sich als 
Bewerberin oder Bewerber für eine Wahl aufstellen lässt, 
obwohl sie oder er nicht wählbar ist, macht sich nach § 
107b Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 
3322), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 255), strafbar.

4. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 
13 zur Bundeswahlordnung eingereicht werden. Er muss 
enthalten:  
•  den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 

eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
•  bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort,
•  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die An-
schrift (Hauptwohnung) des Bewerbers. 

 Der Kreiswahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthal-
ten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier 
nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als 
Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zu-
stimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist 
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unwiderruflich, vgl. § 20 BWG. Ferner soll der Kreiswahl-
vorschlag Namen und Anschrift der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten, 
vgl. dazu § 22 BWG. 

 Gem. § 21 Abs. 1 BWG kann in einem Kreiswahlvorschlag 
als Bewerberin oder Bewerber einer Partei nur benannt 
werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in 
einer Mit-gliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreis-
bewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist. 

 Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbe-
werbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen Bundes-
tag wahlberechtigten Mitglieder der Partei. Besondere 
Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von 
einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte 
gewählten Vertreter. Allgemeine Vertreterversammlung 
ist eine nach der Satzung der Partei (§ 6 des Parteienge-
setzes) allgemein für bevorstehende Wahlen von einer 
derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte be-
stellte Versammlung.

 Auf die Bestimmungen des § 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 BWG 
für die Aufstellung von Parteibewerbern wird besonders 
hingewiesen. 

5. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, 
darunter der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden, persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. Sie können nur dann zuge-
lassen werden, wenn für die Partei in dem betreffenden 
Land eine Landesliste zugelassen wird.  Hat eine Partei 
in einem Land keinen Landesverband oder einheitliche 
Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge 
dementsprechend von den Vorständen der nächst nied-
rigeren Gebietsverbände (§ 7 Abs. 2 Parteiengesetz) in 
deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem vorherigen Satz 
gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschrift des einrei-
chenden Vorstandes genügt, wenn er innerhalb der Ein-
reichungsfrist nachweist, dass dem Lan-deswahlleiter ei-
ne schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der 
anderen beteiligten Vorstände vorliegt; (§ 20 BWG, § 34 
Abs. 2 BWO).

 Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unter-
zeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschrift auf dem 
Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten; § 34 Abs. 3 BWO. § 
34 Abs. 4 Nr. 3 und 4 BWO gilt entsprechend.

 Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Bundestag oder 
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund ei-
gener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 
fünf Abgeordneten vertreten waren, und andere Kreis-
wahlvorschläge (§ 20 Abs. 3 BWG) müssen außerdem von 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung 
der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterschriftslei-
stung gegeben sein.

 Diese Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14 zur Bundeswahlordnung zu erbringen. 
Diese Formblätter werden auf Anforderung vom Kreis-
wahlleiter kostenfrei geliefert, regelmäßig erfolgt dies 
durch die Bereitstellung einer Druckvorlage oder einer 
elektronischen Version des Formulars. Bei der Anforde-
rung ist die erfolgte Aufstellung des Kreiswahlvorschla-
ges zu versichern. 

 Der Kreiswahlleiter vermerkt bei Parteien als Träger des 
Wahlvorschlages deren Namen und Kurzbezeichnung, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort, sowie 
bei allen Kreiswahlvorschlägen den Familiennamen, Vor-
namen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschla-
genden Bewerbers im Kopf des Formblattes. 

 Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag un-
terstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der 
Unterschrift sind Familienname, Vorname, Geburtsdatum 
und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie 
der Tag der Unterzeichnung anzugeben.

 Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Auf-
stellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung unterzeichnet werden. Vorher gelei-
stete Unterschriften sind ungültig.

 Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder ge-
sondert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, 
bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizu-
fügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem 
betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte 
Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des 
Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahlvor-
schlages mit den jeweiligen Unterstützungsunterschrif-
ten zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheini-
gung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass 
der Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt (§ 34 
Abs. 4 Nr. 3 BWO). Die Bescheinigung wird kostenfrei er-
teilt.

 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag 
unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreis-
wahlvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 4 BWO).

 Ich weise besonders darauf hin, dass das Einholen der 
erforderlichen Wahlrechtsbescheinigungen bei den Ge-
meindebehörden zu den Pflichten der Wahlvorschlags-
träger gehört. Es wird dringend empfohlen, Postlaufzeiten 
zu berücksichtigen, oder – soweit möglich – die unter-
zeichneten Unterstützungsunterschriftenformblätter zur 
Wahlrechtsbescheinigung durch Boten bei den Gemein-
den einzuliefern oder abzuholen. Ein direkter Versand der 
mit den entsprechenden Bescheinigungen versehenen 
Unterstützungsunterschriften an die Kreiswahlleiterin 
gehört nicht zu den Aufgaben der Gemeindebehörden; 
sofern einer entspre-chenden Bitte ausnahmsweise ge-
folgt wird, verbleibt das Transport- und Zugangsrisiko 
ausschließlich bei dem Wahlvorschlagsträger.

6. Bewerber, für die im Melderegister auf Grund ihrer Gefähr-
dung eine Auskunftssperre eingetragen ist (§ 51 Abs. 1 
Bundesmeldegesetz), müssen im Wahlvorschlag, in der 
Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung 
zur Aufstellung der Bewerber für den Kreiswahlvorschlag, 
der Zustimmungserklärung und der Bescheinigung der 
Wählbarkeit mit der Anschrift ihrer Hauptwohnung ange-
geben werden. Sie können allerdings beim Kreiswahlleiter 
durch eine, bis zum Ablauf der Bekanntmachungsfrist ab-
zugebenden Erklärung verlangen, dass in der Bekanntma-
chung der zugelassenen Wahlvorschläge an Stelle ihrer 
Anschrift eine sog. Erreichbarkeitsanschrift angegeben 
wird, § 38 Satz 4 BWO. Als Erreichbarkeitsanschrift kom-
men z.B. das Wahlkreisbüro oder das Bundestagsbüro 
in Betracht; ein Postfach genügt nicht. Mit der Erklärung 
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muss durch eine Bestätigung der Meldebehörde nachge-
wiesen werden, dass für die Bewerberin oder den Bewer-
ber eine melderechtliche Auskunftssperre eingetragen 
ist.

7. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:

•  die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 15 zur Bundeswahlordnung, 
dass er der Aufstellung zustimmt und für keinen an-
deren Wahlkreis eine Zustimmung zur Benennung als 
Bewerber abgegeben hat (§ 34 Abs. 5 Nr. 1 BWO),

•  eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehör-
de über die Wählbarkeit des Bewerbers nach dem Mu-
ster der Anlage 16 zur Bundeswahlordnung,

•  bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfer-
tigung der Niederschrift über die Beschlussfassung 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die 
Bewerberin oder der Bewerber aufgestellt worden ist; 
im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die wieder-
holte Abstimmung, mit den nach § 21 Abs. 6 BWG 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 zu 
Bundeswahlordnung gefertigt, die Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO 
abgegeben werden (§ 34 Abs. 5 Nr. 5 BWO),

•  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschrif-
ten nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Un-
terzeichner (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 BWO), sofern der 
Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberech-
tigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss; § 34 
Abs. 5 Nr. 4 BWO.

8. Die Kreiswahlvorschläge müssen bis zum 34. Tag vor 
der Wahl, dem 20. Januar 2025, 18:00 Uhr, schriftlich im 
Original in meinem Wahlbüro in 61169 Friedberg, Euro-
paplatz, Gebäude A, Zimmer 508, eingereicht werden. 

 Eine Möglichkeit, Kopien, Faxe oder sonst elektronisch 
übermittelte Anlagen und Unterschriften zu akzeptieren, 
besteht im Wahlverfahren nicht, auch nicht, wenn in den 
Folgetagen das Original nachgeliefert werden sollte. 

 Die Einreichungsfrist nach § 19 BWG ist eine gesetzliche 
Ausschlussfrist, d.h. die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ist ausgeschlossen. Lediglich Bescheinigungen 
der Wählbarkeit der Bewerberinnen/Bewerber und Wahl-
rechtsbescheinigungen für Unterstützungsunterschrif-
ten eines Wahlvorschlages, die aus Gründen, die die Par-
tei nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig beigebracht 
werden konnten, dürfen ausnahmsweise nachgereicht 
werden. Sie müssen aber spätestens bei Beginn der Sit-
zung des Kreiswahlausschusses, in dem über die Zulas-
sung der Wahlvorschläge entschieden wird, am 30. Tag 
vor der Wahl, dem 24. Januar 2025 9:00 Uhr, vorliegen. 

 Es empfiehlt sich die Kreiswahlvorschläge möglichst 
frühzeitig vollständig einzureichen.

9. Die Vordrucke zum Einreichen eines Kreiswahlvor-
schlags können die der Kreiswahlleiterin unter der o.a. 
Adresse, per E-Mail unter wahlen@wetteraukreis.de 
und telefonisch unter 06031/83-1512 angefordert wer-
den.  

Friedberg, den 30. Dezember 2024

gez. Mayer 
Kreiswahlleiterin


